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Information  
gemäß § 37a Abs 5 BWG 

 
 
Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, 
eingetragen im österreichischen Firmenbuch unter FN 205340 x („BAWAG“), und die DEPFA BANK plc 
mit dem Sitz in Irland und der Geschäftsanschrift Block 5 Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, 
D01 P767, Irland, eingetragen im irischen Firmenregister unter Nummer 348819 („PLC“), beabsichtigen 
die grenzüberschreitende Verschmelzung der PLC als übertragende Gesellschaft auf die BAWAG als 
übernehmende Gesellschaft gemäß §§ 1 ff EU-VerschG iVm §§ 219 ff AktG, unter Anwendung des Art. I 
österreichisches Umgründungssteuergesetz sowie gemäß den irischen European Communities (Cross-
Border Mergers) Regulations 2008 (S.I. No. 157/2008). Die PLC überträgt als übertragende Gesellschaft 
ihr Vermögen als Ganzes und unter Ausschluss der Liquidation auf die BAWAG als übernehmende 
Gesellschaft („Verschmelzung“). Die für die Durchführung der Verschmelzung erforderlichen 
Organbeschlüsse wurden bereits gefasst. 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Die Einleger erhalten die Möglichkeit, nach Maßgabe von § 37a Abs 5 BWG innerhalb einer Frist von drei 
Monaten, gerechnet ab heute (08.06.2022), ihre erstattungsfähigen Einlagen einschließlich aller 
aufgelaufenen Zinsen und Vorteile, soweit sie über die Deckungssumme gemäß § 7 Abs 1 Z 5 
Bundesgesetz über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten („ESAEG“) 
hinausgehen, abzuheben oder auf ein anderes Kreditinstitut zu übertragen. Der abgehobene oder 
übertragene Betrag darf nicht höher sein als der Betrag, um den die erstattungsfähigen Einlagen 
einschließlich aller aufgelaufenen Zinsen und Vorteile die Deckungssumme gemäß § 7 Abs 1 Z 5 ESAEG 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung übersteigt. Für diese Abhebung oder 
Übertragung darf kein Entgelt eingehoben werden. 
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